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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1999

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §31 Abs1;

WRG 1959 §31 Abs2;

WRG 1959 §31 Abs3;

Rechtssatz

Es besteht eine gesetzliche Verp5ichtung, schon bei einer konkreten Gefahr und viel mehr noch bei einer tatsächlich

eingetretenen Gewässerverunreinigung primär ohne behördlichen Auftrag die erforderlichen Maßnahmen zu setzen.
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